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Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in der  
Landeshauptstadt München (Hundesteuersatzung) 

vom 3. September 2021

Die Landeshauptstadt München erlässt auf Grund von Art. 22 
Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 
796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
09.03.2021 (GVBl. S. 74) und Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabga-
bengesetzes (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
04.04.1993 (GVBl. S. 264, BayRS 2024-1-I), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19.02.2021 (GVBl. S. 40), folgende Satzung:

§ 1 Steuertatbestand

Das Halten eines oder mehrerer Hunde im Gebiet der Landes-
hauptstadt München unterliegt einer gemeindlichen Jahres-
aufwandsteuer nach Maßgabe dieser Satzung. Maßgebend ist 
das Kalenderjahr.

§ 2 Steuerschuldner*in, Haftung 

(1)  Steuerschuldner*in ist die Person, die einen oder mehrere 
Hunde hält. Einen Hund hält, wer einen Hund im eigenen 
Interesse oder im Interesse seiner Haushalts- oder Betrieb-
sangehörigen aufgenommen hat. Einen Hund hält auch, 
wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat 
oder auf Probe oder zum Anlernen hält. Alle in einen Haus-
halt oder einen Betrieb aufgenommenen Hunde gelten als 
von ihren Halter*innen gemeinsam gehalten.

(2)  Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere 
Hunde, sind sie Gesamtschuldner*innen.

(3)  Neben der Person, die den Hund hält, haften Personen, in 
dessen Eigentum der Hund steht, für die Steuer.

§ 3 Beginn und Ende von der Steuerpflicht

(1)  Die Steuerpflicht entsteht und beginnt

1.  bei aufgenommenen Hunden mit Beginn des Folgemonats, 
in dem der Hund aufgenommen worden ist;

2.  bei Hunden, die den Halter*innen durch Geburt von einer 
von ihnen gehaltenen Hündin zuwachsen, mit Beginn des 
Folgemonats, in dem der Hund vier Monate alt geworden 
ist;

3.  bei Zuzug von Hundehalter*innen aus einer anderen Ge-
meinde mit Beginn des auf den Zuzug folgenden Kalender-
monats. Wurde das Halten eines Hundes für das Steuer-
jahr oder für einen Teil des Steuerjahres von denselben 
Hundehalter*innen bereits nachweislich in einer anderen 
Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland besteuert,  
so ist die erhobene Steuer auf die Steuer anzurechnen, 
die für das Steuerjahr nach dieser Satzung zu zahlen ist. 
Mehrbeträge werden nicht erstattet;

4.  bei Wegfall der Voraussetzungen für eine Steuerfreiheit 
oder eine Steuerbefreiung ab dem auf den Wegfall folgen-
den Kalendermonat;

5.  im Übrigen mit Beginn des Folgemonats, in dem der 
Steuertatbestand verwirklicht wird.

(2) Die Steuerpflicht endet

1.  bei Wegzug der Hundehalter*innen aus der Landeshaupt-
stadt München mit Ablauf des Kalendermonats, in den 
der Wegzug fällt;

2.  im Übrigen mit dem Ablauf des Kalendermonats, in dem 
der Hund veräußert oder sonst abgeschafft wird, abhan-
den kommt oder verstirbt. 

§ 4 Steuermaßstab; Steuersatz

(1)  Die Steuer beträgt

für jeden Hund 100,00 Euro,
für jeden Kampfhund 800,00 Euro.

In den Fällen der §§ 3 und 6 wird die Steuer nach Kalender-
monaten anteilig festgesetzt.

(2)  Kampfhunde sind Hunde, bei denen auf Grund rassen-
spezifischer Merkmale, Zucht und Ausbildung von einer 
gesteigerten Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber 
Menschen oder Tieren auszugehen ist. Die Eigenschaft als 
Kampfhund im Sinne dieser Vorschrift bestimmt sich nach 
§ 1 der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressi-
vität und Gefährlichkeit.

§ 5 Fälligkeit

Die Hundesteuer wird, soweit nichts anderes bestimmt ist,  
jeweils zum 15. Januar eines Kalenderjahres fällig. Im Übrigen 
wird die Steuer einen Monat nach Bekanntgabe des Steuer-
bescheids fällig.

§ 6 Steuerfreiheit

(1)  Steuerfrei ist das Halten von 

1.  Hunden, die überwiegend für die gewerbliche oder haupt-
berufliche Tätigkeit der Halter*innen gehalten werden und 
dafür unerlässlich sind, 

2.   Hunden, die ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher oder 
gemeinnütziger Aufgaben gehalten werden,

3.  Hunden, die von Mitgliedern der Truppen oder eines zivi-
len Gefolges verbündeter Stationierungsstreitkräfte sowie 
deren Angehörigen gehalten werden,

4.  Hunden, die von Angehörigen ausländischer diplomati-
scher oder berufskonsularischer Vertretungen in der  
Bundesrepublik Deutschland gehalten werden.

(2)  Hundehalter*innen sind verpflichtet, diese Voraussetzungen 
bei Anmeldung oder Eintritt des jeweiligen Tatbestands  
anzuzeigen.

§ 7 Steuerbefreiung

(1) Auf Antrag von der Steuer befreit wird das Halten von

1.  Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorüber-
gehend in Tierheimen oder ähnlichen Einrichtungen  
untergebracht sind;

2.  Hunden, die für Blinde, Taube, Schwerhörige oder völlig 
Hilflose unentbehrlich sind; ein Nachweis für die Unent-
behrlichkeit ist vorzulegen. Eine Steuerbefreiung setzt  
außerdem voraus, dass der Hund, für den die Steuer-
befreiung in Anspruch genommen wird, für den angege-
benen Verwendungszweck geeignet ist und die Eignung 
nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht wird. 

(2)  Eine Steuerbefreiung nach § 7 Abs. 1 wird nur auf Antrag 
und – soweit die Voraussetzungen hierfür vorliegen – frü-
hestens ab Beginn des auf die Antragstellung folgenden 
Kalendermonats gewährt. 
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§ 8 Steuerbefreiung wegen Aufnahme eines Hundes aus 
dem Tierheim

(1)  Für Hunde, die aus dem Tierheim München übernommen 
werden, wird nach einer Haltungsdauer von einem Jahr auf 
Antrag eine ganzjährige Steuerbefreiung für das Jahr der 
Antragstellung gewährt. Der Antrag ist innerhalb eines Jah-
res nach Vorliegen der Antragsvoraussetzungen zu stellen.

(2)  Führt das Versterben eines nach Abs. 1 aufgenommenen 
Hundes dazu, dass eine ganzjährige Steuerbefreiung man-
gels Mindesthaltungsdauer oder aufgrund des Entfalls der 
Steuerpflicht nicht gewährt werden kann, erfolgt die Steuer-
befreiung für die letzten 12 Lebensmonate des Hundes, 
maximal für die Dauer der Haltung. Die Mindesthaltungs-
dauer von einem Jahr nach Abs. 1 findet in diesen Fällen 
keine Anwendung.

(3)  § 8 Abs. 1 gilt nicht für Kampfhunde im Sinne des § 4 Abs. 2.

§ 9 Steuerbefreiung wegen absolviertem Hundeführer-
schein

(1)  Weisen Hundehalter*innen mittels Prüfungsbestätigung 
(Abs. 4) nach, dass sie mit dem Hund freiwillig und erfolg-
reich eine Prüfung nach den Vorgaben des Abs. 3 (Hunde-
führerschein) absolviert hat, so ist die Haltung des Hundes 
für das auf die Prüfung folgende Jahr steuerfrei. Eine Steu-
erbefreiung nach dieser Bestimmung kann für jeden Hund 
eines Haushalts oder einer haushaltsähnlichen Gemein-
schaft nur einmal erfolgen.

(2)  § 9 Abs. 1 gilt nicht

1.  für Kampfhunde im Sinne des § 4 Abs. 2 oder

2.  wenn gegen die hundehaltende Person für diesen Hund 
sicherheitsrechtliche Anordnungen bestehen oder

3.  der Hundeführerschein aufgrund einer gesetzlichen Ver-
pflichtung abgelegt wurde oder

4.  der Hundeführerschein bereits in einer anderen Gemeinde 
steuerbegünstigt berücksichtigt wurde.

(3)   Eine Prüfung entspricht dem Hundeführerschein wenn

 1.  In der theoretischen Prüfung Kenntnisse nachgewiesen 
wurden über 

 a)  die Entwicklung, das Sozialverhalten (inklusive Soziali-
sation und Rangordnung) und rassespezifische Eigen-
schaften von Hunden,

 b)  das Erkennen und das Beurteilen von Gefahrensituatio-
nen mit Hunden sowie die richtige Reaktion darauf, 

 
c)  die Körpersprache von Hunden und die Bedeutung der 

verschiedenen Ausdrucksformen, 

 d) das Erziehen und Ausbilden von Hunden und

 e)  Rechtsvorschriften für den Umgang mit Hunden, insbe-
sondere in der Öffentlichkeit.

 
2.  In der praktischen Prüfung ist ein sicheres Auftreten von 

Hund und der hundehaltenden Person in der Öffentlich-
keit unter Anwendung der erworbenen theoretischen 
Kenntnisse (§ 9 Abs. 3 Ziffer 1) nachzuweisen.

(4)  Eine Prüfungsbestätigung darf nur nach erfolgreicher Ab-
legung einer theoretischen und praktischen Prüfung aus-

gestellt werden. Die Bescheinigung über die Prüfung muss 
mindestens enthalten:

1.  Name, Rasse und Geburtsjahr des Hundes sowie Trans-
pondernummer (soweit vorhanden),

2.  Vor- und Nachname, sowie Geburtsdatum des Prüfungs-
teilnehmenden,

3.  die Bestätigung, dass eine theoretische und eine praktische 
Prüfung nach den Vorgaben unter § 9 Abs. 3 Ziffer 1 und 2 
abgelegt wurde,

4. Datum der Prüfung, 

5. Unterschrift der prüfungsabnehmenden Person.

(4)  Die Landeshauptstadt München ist berechtigt, die Vorlage 
der Prüfungsunterlagen zu verlangen.

(5)  Eine Steuerbefreiung gemäß § 9 wird - soweit die Voraus-
setzungen dafür vorliegen – nur auf Antrag gewährt. Der 
Antrag ist bis zum 31.12. des Jahres zu stellen, für das die 
Befreiung beantragt wird. 

§ 10 Anzeigepflichten

(1) Hundehalter*innen sind verpflichtet,

1.  jeden Hund innerhalb von zwei Wochen nach Aufnahme 
oder 

2.  in Fällen des § 3 Abs. 1 Nr. 2 innerhalb von zwei Wochen, 
nachdem der Hund vier Monate alt geworden ist oder

3.  in den Fällen des § 3 Abs. 1 Nr. 3 innerhalb von zwei  
Wochen nach Zuzug bei der Landeshauptstadt München – 
Stadtkämmerei – unter Angabe von Namen und Anschrift, 
gegebenenfalls der unmittelbar vorhergehenden Halter*in, 
Zeitpunkt der Inbesitznahme sowie Rasse, Alter und  
Geschlecht des Hundes anzumelden.

(2)  Hundehalter*innen sind verpflichtet, für die Höhe der  
Steuer maßgebliche Veränderungen sowie den Wegfall von 
Steuerfreiheits- bzw. Steuerbefreiungsvoraussetzungen  
innerhalb von zwei Wochen bei der Landeshauptstadt 
München – Stadtkämmerei – schriftlich anzuzeigen.

(3)  Hundehalter*innen haben den Hund innerhalb von zwei 
Wochen, nachdem dieser veräußert oder sonst abge-
schafft wurde, nachdem der Hund abhanden gekommen 
oder verstorben ist oder die Halter*innen aus der Landes-
hauptstadt München weggezogen sind, bei der Stadtkäm-
merei unter Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung 
abzumelden.

§ 11 Kennzeichnung von Hunden

(1)  In der Landeshauptstadt München gehaltene Hunde sind 
durch die Hundehalter*innen zu kennzeichnen (Hunde-
steuerkennzeichnung). Dies kann durch einen der Landes-
hauptstadt München gemeldeten Transponder oder durch 
von der Landeshauptstadt München ausgegebene Hunde-
steuermarken erfolgen. Hundehalter*innen wählen eine  
der genannten Kennzeichnungsarten bei Anmeldung. Bei 
Wahl der Transponder-Kennzeichnungsmethode ist die 
vollständige Transpondernummer bei der Anmeldung an-
zugeben.

(2)  Bei einer Kennzeichnung durch die Halter*innen mittels 
Transponder muss der Transponder 
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1.  dem ISO-Standard 11784 entsprechen (HDX oder FDX-B 
Übertragung) und

2.  mit einem der ISO-Norm 11785 entsprechendem Lese-
gerät abgelesen werden können.

(3)  Wird eine Hundesteuermarke ausgegeben, verbleibt diese 
im Eigentum der Landeshauptstadt München und ist bei 
der Abmeldung zurückzugeben. Bei Verlust oder Beschä-
digung der gültigen Steuermarke wird den Halter*innen auf 
Antrag eine neue Steuermarke gegen eine Gebühr ausge-
händigt.

(4)  Ein Wechsel der zulässigen Kennzeichnungsart auf 
Wunsch der Halter*innen ist nur im Rahmen der nächsten 
regulären Befassung mit dem Hund möglich.

(5)  Hundehalter*innen dürfen außerhalb ihrer Wohnung oder 
ihres umfriedeten Grundbesitzes nur nach Abs. 1 gekenn-
zeichnete Hunde umherlaufen lassen. 

(6)  Jagdhunde sind während der Ausübung der Jagd in den 
Jagdrevieren der Landeshauptstadt München von der  
Anlegepflicht befreit. 

(7)  Hundehalter*innen sind verpflichtet, den Beauftragten der 
Landeshauptstadt München die Steuermarke auf Verlan-
gen vorzuzeigen oder bei der Auslesung des Transponders 
mitzuwirken.

§ 12 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung der Hunde-
steuer in der Landeshauptstadt München (Hundesteuersatzung) 
vom 18. Dezember 1996 (MüABl. S. 567), zuletzt geändert 
durch Satzung vom 03.11.2017 (MüABl. S. 469, ber. MüABl.  
S. 546), außer Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung am 28.07.2021 beschlossen.

München, 3. September 2021 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister

Nichtamtlicher Teil

Kontakte der Referate und des Direktoriums

Baureferat
Leitung: Rosemarie Hingerl
Friedenstraße 40, 81671 München
baureferat@muenchen.de

Gesundheitsreferat
Leitung: Beatrix Zurek
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.gsr@muenchen.de

Kommunalreferat
Leitung: Kristina Frank
Denisstraße 2, 80335 München 
kommunalreferat@muenchen.de

Kreisverwaltungsreferat
Leitung: Dr. Thomas Böhle
Ruppertstraße 19, 80466 München
kreisverwaltungsreferat@muenchen.de

Kulturreferat
Leitung: Anton Biebl
Burgstraße 4, 80331 München
kulturreferat@muenchen.de

Mobilitätsreferat
Leitung: Georg Dunkel
Implerstraße 7-9, 81371 München
mobilitaetsreferat@muenchen.de

Personal- und Organisationsreferat
Leitung: Dr. Alexander Dietrich
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
personal@muenchen.de

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Leitung: Clemens Baumgärtner
Herzog-Wilhelm-Straße 15, 80331 München
wirtschaft@muenchen.de 

Referat für Klima- und Umweltschutz
Leitung: Christine Kugler
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.rku@muenchen.de

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Leitung: Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk
Blumenstraße 28b, 80331 München
s.plan@muenchen.de

Referat für Bildung und Sport
Leitung: Florian Kraus
Bayerstraße 28, 80335 München
bildung-und-sport@muenchen.de

IT-Referat
Leitung: Thomas Bönig
Agnes-Pockels-Bogen 21, 80992 München
rit@muenchen.de

Sozialreferat
Leitung: Dorothee Schiwy
Orleansplatz 11, 81667 München
sozialreferat@muenchen.de
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Stadtkämmerei
Leitung: Christoph Frey
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
bdr.ska@muenchen.de

Direktorium
Leitung: Silvia Dichtl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
direktorium@muenchen.de

Kontakte der Stadtpolitik

Stadtspitze

Oberbürgermeister Dieter Reiter
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.ob@muenchen.de 

Bürgermeisterin Katrin Habenschaden
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm2@muenchen.de

Bürgermeisterin Verena Dietl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm3@muenchen.de

Stadtrat

Fraktion Die Grünen – Rosa Liste
Rathaus, Zimmer 339
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 20, Fax 233-9 26 84
gruene-rosaliste-fraktion@muenchen.de

CSU-Fraktion
Rathaus, Zimmer 249
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 50, Fax 233-9 27 47
csu-fraktion@muenchen.de 

SPD/Volt-Fraktion
Rathaus, Zimmer 150
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 27, Fax 233-2 45 77
spd-rathaus@muenchen.de 

DIE LINKE./Die PARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 176
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 52 35, Fax 233-2 81 08
dielinke-diepartei@muenchen.de

FDP BAYERNPARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 218
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 45, Fax 233-2 04 36
fdpbayernpartei@muenchen.de

Fraktion ÖDP/München-Liste
Rathaus, Zimmer 118
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 69 22
oedp-ml-fraktion@muenchen.de 

AfD
Rathaus
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 30 64 75 68
info@afd-stadtrat-muenchen.de

Freie Wähler
Rathaus
Marienplatz 8, 80331 München
freie-waehler@muenchen.de
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